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22. Dezember 1955 

4ntraße~eantwortung 

Eine Anfrage der Abg. M a r k und Genossen, betreffend die Angelegen-
heit Santt,er, hat Bundesminister für Justiz Dr. K a ~ f e r wie folgt 
'beantwortet. 

Zu ~ \l der Anfrage (Ist der Herr Bvndesminister bereit, mitzuteilen, unter 
welchen Umständen Sanitzer von den Russen aUS der österreichisohen Haft 

. übernoJDIJJen wurde?) . 
Johann Sani tz er Wurde am 26.1.1949 zur Verbüssung der vom Volksgerioht 

Wien über ihn verhängten lebenslangen sohweren Kerkerstr.fß an die Männerstrafan­
.stalt Stein überstellt. Am 2.2.1949 WUi'de von der sowjetischen Stadtkommandantur 
Krems telefonisoh die Vorf~des Genannten angeordnet. JobannSanitzer wurde 
daraufhin der Stadtkommandantur übergeben,von dieser jedoch nicht mehr in die 
Strafanstalt zurückgebraoht. 
zü Punkt 2) der Antrage (Warum wurde e~ nach seiner Rückkehr nach Österreich niöbt 
. .; in.-Baft genommen?) . . 

• I 

Frau Anna Sa,nitzer hat am 16.8.1955 für ihren Gatten Johann Sanitzer 
ein Gnadengesuch um Nachsicht der restlichen Freiheitsstrafe eingeb~cht. Dieses Ge- . 
such wurde vom :Bundesminister1um. für Justiz noch vor der Rüqkkehr Johann Sanitzers 
dem Volksgerichte Wien ~1t dem AUftrag, es zu begutachten und ·die Akten a1;f dem . . 
hiefür vorgeschriebenen Wege vorzulegen, übersendet und gleichzeitig di.e vorläufige 

Hemm~ des <lUrCh das Eingreifen der ehemaligen ]esat2lUrlgsmacht unterbrochenen 
Strafvollzuges angeordnet. 

Johann Sanitzerbefand sich in diesem Zeitpunkt .nicht in österrei­
chiacher Strafhatt. Es wurde somit nur der neue~lidhe Antr1tt der Strafe vorläufig 
aufgeschoben. '. . . da . 

Zu d1esem Vorgehen war das Bundesministerium . für Justiz gemäS,§ 411 
Abs.2 Strafpro*easordnung formell berechtigt. I»haltlloh findet der angeordnete 

. vorläufile Aufschub des neuerliohen Strafant:rittes seine BegrUn:dungin folsenden 
Umständen, 
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• 

22. Dezember 1955, 

Johann Sa.n1t~er war über 6.1/2 3'ah:re unter haleten Bedingungen, 

völliger Trennung von Heimat Ul'ld Familie und vollkommener -Ungewissheit über 

sein wl?iteres Lebensschicksal'1n russischer Internieru,ns. ~u di.eser langen 

. Zeit sohwerer körperlicher und seelischer 13elastungen fUr ihn wie auch f"ür seine 

F~ilie kommt noch dte weitere in verschiedener Haft verbrachte Zeit vom Juni . , 

,1945 bis'1ebruar 1949, sodass Johann Sanitzer bereits Uber lO J~ed1e Freiheit 

entzogen .. wal'. Wertet man die in Russland. zugebre.chte Zeit im Hinbliok auf die 

\ besonders widrigen Bedingungen doppelt, würde der Zeitpunkt für eine bedingte 

Entlastung nach österreiehisohem Recht, d.i. nach Verbüssung von 15 Jahrm, 

erreicht werden. Unter diesen Umständen hätte es eine übermässiee Härte dar­
gestellt. Johann San1tzer sofort Mob, .einer RUokkeQ wieder in llaft zu nehmGt.L. 

. • .' ~ I 

Ohne das inzwischen für 1hn·e1ngebraoh~e Dnadengesudh, welohem aus den ange-
:f'i1hrten art1nden nicht von vornehe%"e1n jede AUS8icht auf' E'rtalg abzUsprechen war, 

. .' 

. -.... -.-..... 
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